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Als Vertragsstaat der Konvention hat sich Deutschland gemäß Arti-

kel  4 UN-KRK verpflichtet, „alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwal-

tungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem 

Übereinkommen anerkannten Rechte (zu treffen)“. Hierzu gehört auch 

die Aufnahme der Kinderrechte in die deutsche Verfassung (Grundge-

setz).

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat in seinen Abschließen-

den Beobachtungen vom 30.1.2004 zum Zweitbericht Deutschlands 

erklärt (Ziffer 9), „nach wie vor beunruhigt (zu sein), dass das Über-

einkommen bislang noch nicht im Grundgesetz verankert ist, wie dies 

zum Zeitpunkt des ersten Berichts vorgesehen war“. Zugleich hat der 

Ausschuss der Bundesregierung empfohlen (Ziffer 10), „die Veranke-

rung des Übereinkommens im Grundgesetz nochmals zu überdenken“.

Dieser Empfehlung ist die Bundesregierung bisher nicht nachgekom-

men. In ihrem Dritt- und Viertbericht (Ziffer 19) hat die Bundesregie-

rung vielmehr erklärt: „Eine Verfassungsänderung ist (…) nicht not-

wendig.“

Kinder in der deutschen Verfassung nur Objekt der Eltern

Im deutschen Grundgesetz tauchen Kinder nicht als Rechtssubjekte, 

sondern lediglich als Regelungsgegenstand (Objekt der Eltern) auf. 

In Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz heißt es: „Pflege und Erziehung der 

Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht.“ Hinzu kommt, dass das Bundesverfassungsge-

richt bisher keinen bereichsübergreifenden Kindeswohlvorrang ent-

sprechend Artikel 3 Absatz 1 UN-KRK formuliert hat.

Verhältnis zwischen UN-Kinderrechtskonvention und deutscher 

Verfassung

Im Unterschied zu vielen anderen Staaten sind die von Deutschland 

ratifizierten völkerrechtlichen Verträge nicht automatisch Bestand-

teil der Verfassung. Dies gilt auch für die UN-KRK. Gemäß Artikel 25 

Grundgesetz steht die Konvention im Rang eines einfachen Bundes-

gesetzes. Die Verfassung geht ihr also vor.

Kernelemente einer Grundgesetzergänzung

Entsprechend den Vorgaben der UN-KRK sollte die Aufnahme von 

Kinderrechten in das Grundgesetz die folgenden Kernelemente um-

fassen:

• Anerkennung des Kindes als Subjekt und Träger eigener Rechte

• Recht des Kindes auf Schutz und bestmögliche Förderung

• Recht des Kindes auf Beteiligung und altersangemessene Be-

rücksichtigung seiner Meinung

• Vorrang des Kindeswohls bei allen Kinder betreffenden Ent-

scheidungen.

Dass Kinder als eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Rechten 

zu achten und in der Gesellschaft zu beteiligen sind, entspricht noch 

nicht durchgängig der allgemeinen öffentlichen Meinung. Dies wür-

de sich aus Sicht der National Coalition durch eine Grundgesetzän-

derung ändern.
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ThEma KINDERRECHTE 
INS GRUNDGESETZ!
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Die National Coalition empfiehlt dem UN-Ausschuss, die Bun-

desregierung aufzufordern, konkrete Schritte hin zur Aufnahme 

eigener Kinderrechte in die deutsche Verfassung (Grundgesetz) 

zu unternehmen.

ThEma KINDERRECHTE 
INS GRUNDGESETZ!

FRAGEN

EMPFEHlUNGEN

Die National Coalition empfiehlt dem UN-Ausschuss, die Bun-

desregierung zu fragen, inwieweit die Umsetzung der Kinder-

rechte nach der UN-KRK und insbesondere der Vorrang des Kin-

deswohls in Deutschland gewährleistet ist, wenn im Konfliktfall 

die deutsche Verfassung (Grundgesetz) Vorrang vor der UN-KRK 

beanspruchen kann?

    


